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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (89 der Beilagen): 
Europäisches übereinkommen über die 
Rechtsstellung der unehelichen Kinder samt 

Vorbehalt österreichs 

Erklär·tes Ziel des gegenständlichen Oberein
·kommens ist ,die Angleichung der RechtsstelLwng 
des unehelich,en Klindes ,an di,ejenige des ehe
lichen Kindes, was zuglcichauch zu ·e.ioer Ver
b~erung der La;g.e .der un,ehelichen Klinder füh
ren soll. Allerdings beha;ndeLt da;s ühereinkom
men nich,t sämtliche die R.echus.suellung des un
ehelichen Kindes betreff·enden FraJgen; 50 findet 
sich heispidsweise keine B,estimmung Ülber .seinoen 
Fami1iennamenoder seine Staatsangehörigkeit. 
Es wurdm nur ,einige, für das uneheliche Kind 
aber beson·der,s w,ichüg.e Fmgenkl'eise einer Prü
fungunterzog.en und hi.efü·r R'egelulllg.en ge-

\ schaffen. Zur VerwirkLichung des Zweckes des 
übereinkommens verpfl.ich,t:en sich die Vertr,ags
parne~en, .die übel'ebnstimmung ihrer Rechts
ordnung mit ihm sicherzusnelIen. Aus der Er
wägung heraus, daß nicht ;alle StaJatJen her,eits 
jetZt in der La~e sein wenden, da5 übenein
kommen in !allen Punkten ZIll erfülLen, kann 
j,eder Staat zu den Bestimmung,ender ,Art. 2 
bis 10 höch5~ensdrei Vorhehalte erklären. 

. Edith Dobesberger 

Berichterstatter 

iDer JUJStizau9schuß hat das oge~enständliche 
ü:berei,nkommen in ';se1ner Sitzung am 16. Jän
ner 1980 in Verhandlung genommen .. 

Bei ,der Abstimmung wurde einstimmig be
schlOS$Cn, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des ,Aibschlus.ses d:ie.ses übereinkommens zu emp
fehLen. 

Außer,dem war 'der Jumizausschuß der Mei
nung, daß im vorliegenden F,all die Erl3issung 
eines besonderen Bundesg,esetzes im Sinne .des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG zur überführung des 
Viel1tragsinhaltes in die innerstaatliche Rcechts
ol'dnung entbehr1ich ,ist. 

Als Er.g.ebnis seiner Beratung stellt der Justiz
ausschuß somit ,den An t r.a g, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

Der Abschluß "des EuropäioSchen Obel'einkom
mcns über die Rechtsstellung der unehelich·en 
Kinder samt Vorbehalt ö.sterr,eichs (89 der Bei-
13igen) wird genehm~~t. 

Wien, 1980 01 16 

Dr. Broesigke 

Obmann 
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